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Das Leben unterliegt einem stetigen Wandel. Goethe beschreibt 
es in seinem Werk sehr treffend: „Das Leben gehört den Leben-
digen an, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein“ (Meisters 
Wanderjahre, 1,3). Dieser Wandel trifft das Individuum ebenso 
wie die Gesellschaft insgesamt. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig. Ein zentraler Grund, der spürbar zu Veränderungen füh-
ren kann und häufig auch führt, sind Migrationsbewegungen. 
Aktuell ist Europa von einer starken Fluchtmigration betrof-
fen, die auch zu einem neuen Zuwanderungshöhepunkt in 
Deutschland geführt hat. In den Jahren 2006 bis 2015 wurden 
1,1 Mio. Asylerst- oder Folgeanträge gestellt, wobei 806.506 
Anträge auf die Jahre 2013 bis 2015 entfallen (Worbs / Bund /
Böhm 2016: 19). Im Jahr 2016 waren es 460.000 erwachsene 
Personen, die einen Asylerstantrag gestellt haben (Neske 2017). 
Dies alles führt dazu, dass sich unsere Gesellschaft verändert.

Neustrukturierung der Bevölkerung

Wie aber sieht die Gesellschaft in Deutschland heute aus? Die 
wohl aktuellsten Zahlen zu dieser !ematik bietet das Statis-
tische Bundesamt (2017): Danach leben in Deutschland der-
zeit 82,425 Mio. Menschen, von denen 22,5 Prozent, mithin 
18,576 Mio. Menschen, einen Migrationshintergrund haben 
(ebd.: 37 f.). Nach den einzelnen Bundesländern verteilt, ergibt 
sich folgendes Zahlenwerk (ebd.: 37 f., 42 f.): 

 
der Gleichwertigkeit aller Menschen

Migrationsbewegungen gehen in der Regel mit starken Veränderungen der betroffenen Gesellschaften einher. Eine 

erfolgreiche Integration der Zugewanderten ist dabei für alle Seiten wünschenswert. Soll diese gelingen, sind glei-

che Chancen auf Bildung und Arbeit essenziell. Nur so bleibt die Gleichwertigkeit der Menschen in unserer Gesell-

schaft kein Versprechen. Ein echtes Miteinander ist aber nur dann möglich, wenn schwierige Situationen gelöst 

hierfür den idealen Rahmen.
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ohne mit ohne mit

eigene(r) Migrations-

erfahrung (in 1.000)

Baden- 

Württemberg
10.935 3.251 (29,7 %) 904 792 1.268 288

12.892 2.956 (22,9 %) 777 652 1.303 224

Berlin 3.537 991 (28,0 %) 191 236 500 64

Brandenburg 2.490 162 (6,5 %) 35 32 89 6

Bremen 673 205 (30,5 %) 55 44 90 16

Hamburg 1.794 538 (30,0 %) 143 127 231 36

Hessen 6.202 1.870 (30,2 %) 497 463 760 150

Mecklenburg 

Vorpommern
1.614 102 (6,3 %) 25 13 61

Nieder-

sachsen
7.952 1.557 (19,6 %) 517 380 574 86

Nordrhein-

Westfahlen
17.911 4.873 (27,2 %) 1.418 1.276 1.795 384

Rheinland- 

Pfalz
4.064 920 (22,6 %) 287 235 343 55

Saarland 996 199 (20,0 %) 53 51 78 16

Sachsen 4.088 267 (6,5 %) 54 44 158 11

Sachsen- 

Anhalt
2.242 140 (6,2 %) 31 15 91

Schleswig- 

Holstein 
2.866 414 (14,4 %) 130 96 170 18

Thüringen 2.169 131 (6,0 %) 25 17 84 6
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Es zeigt sich, dass in Baden-Württemberg, Berlin, Bre-
men, Hamburg und Hessen der Anteil der Menschen mit 
Migrationshintergrund mit mindestens 28 Prozent beson-
ders hoch ist. In den neuen Bundesländern ist der Anteil 
mit maximal 6,5 Prozent besonders niedrig. Signifikant 
ist auch der Unterschied zwischen ländlichen und städ-
tischen Regionen. Während auf dem Land der Anteil der 
Menschen mit Migrationshintergrund bei 13,2 Prozent 
liegt, ist dieser in städtischen Regionen mit 28,4 Prozent 
mehr als doppelt so hoch (ebd.: 43).

Bedeutung erlangt das Wissen um die jeweilige Bevöl-
kerungsstruktur nicht zuletzt für den !emenkomplex 
„Konflikte, Konfliktursachen und Umgang mit Konflikten“, 
besonders in interkulturellen Kontexten – ein !ema, das 
häufig noch weniger präsent, gleichwohl aber von besonderer 
Bedeutung ist.

Beitrag zu einer erfolgreichen Integration

Ziel der derzeitigen Integrationspolitik ist die Entwicklung 
eines gemeinsamen Verständnisses über das Zusammenleben 
in der Gesellschaft (Bundesministerium des Innern 2017). 
Als bedeutsamste Fördermaßnahme des Bundes zur Integra-
tion werden die seit 2005 durchgeführten Integrationskurse 
angesehen. Der allgemeine Integrationskurs besteht aus einem 
600-stündigen Sprach- und einem 100-stündigen Orientie-
rungskurs. Vermittelt werden im Orientierungskurs „Kennt-
nisse zur deutschen Rechtsordnung, Geschichte und Kultur, zu 
den Rechten und Pflichten in Deutschland, den Formen des 
Zusammenlebens in der Gesellschaft und zu den Werten, die 
in Deutschland wichtig sind“ (ebd.). 

Selbstverständlich ist die Kenntnis der deutschen Sprache 
und damit die Chance auf Bildung und Arbeitsplätze ein 
zwingender Grundpfeiler einer jeden Integrationsbemühung. 
Nur wenn alle die gleiche Chance auf Bildung und Arbeit 
und damit eine erfolgreiche Integration in unsere Gesellschaft 
haben, bleibt die Gleichwertigkeit der Menschen in unserer 
Gesellschaft keine leere Worthülse. 

Ein echtes Miteinander wird aber nur dann möglich sein, 
wenn es auch gelingt, schwierige Situationen zu lösen und für 
alle Beteiligten einen annehmbaren Umgang mit Konflikten 
zu finden. Natürlich stehen dafür die staatlichen Institutionen, 
insbesondere die Gerichte zur Verfügung. Allerdings dürfte 
sich die Mehrzahl der Konflikte in einem Bereich des persönli-
chen Miteinanders bewegen, der sich regelmäßig einer gericht-
lichen Klärung entzieht. Ein möglicher Weg, wie derartigen 
Konflikten sinnvoll begegnet werden kann, ist die interkul-
turelle Mediation.

Die Autorinnen verstehen unter interkultureller Mediation 
eine solche, die durch einen Mediator geleitet wird, der dahin-
gehend ausgebildet ist, das Geschehen in einer Mediation auch 
unter kulturellem Blickwinkel zu analysieren und darauf mit 
entsprechenden Ideen und Interventionen zu reagieren. Mit-
hilfe einer interkulturellen Mediation wird die Gleichwertig-
keit der Menschen in der Konfliktbearbeitung in mehrfacher 
Hinsicht sichergestellt:

1. Der Mediator als Garant für Gleichwertigkeit

Neben der Neutralität ist die Allparteilichkeit des Mediators 
ein allgemein anerkanntes Grundprinzip der Mediation. Aus 
der Allparteilichkeit ergibt sich die Aufgabe des Mediators, 
die Beteiligten so zu stärken, dass sie in gleicher Weise in die 
Verhandlungen eintreten können und so auch etwaig beste-
hende Machtungleichgewichte ausgeglichen werden (Rabe /
Wode 2014: 15 ff.). Dies ist in interkulturellen Kontexten des-
halb von Bedeutung, da gesellschaftliche Machtasymmetrien 
häufig in interkulturelle Interaktionen hineinwirken (Kriegel-
Schmidt 2012: 440 ff.). Diese Aspekte können und sollten bei 
der Konfliktklärung berücksichtigt werden. 

2. Gleichwertigkeit im Setting

Die Gleichwertigkeit als Verhandlungspartner spiegelt sich 
auch im Setting wider. Während im Prozess sofort eine Ein-
stufung als Kläger / Beklagter, Antragsteller / Antragsgegner oder 
gar Angeklagter erfolgt, kommt eine Mediation ohne eine der-
artige Rollenzuweisung aus. Dieser Aspekt ist besonders wich-
tig, wenn eine am Konflikt beteiligte Person aus einem Kul-
turkreis stammt, in dem die Austragung eines Konflikts vor 
Gericht mit einem unmittelbaren Gesichtsverlust einhergeht 
(Azad / Wietfeldt 2013: 81). Im Rahmen einer interkulturel-
len Mediation begegnen sich die Beteiligten als formal gleich-B
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wertige Verhandlungspartner, die zu 
einem bestimmten !ema eine 
gemeinsame Lösung entwi-
ckeln wollen. Der Mediator 
erkennt entsprechende Unter-
schiede und nutzt geeignete 
Kommunikationstechniken, 
um den Klärungsprozess zu 
unterstützen. So können alle 
Beteiligten gesichtswahrend 
in einen Dialog eintreten. 
Unterstützt wird dies häu-
fig durch die Nutzung eines 
neutralen Ortes für die Media-
tionsgespräche (vgl. weitergehend hierzu Dirscherl 2008).

3. Gleichwertigkeit in der Interessenklärung

Die Gleichwertigkeit der Konfliktparteien gilt selbstverständlich 
auch bei der Interessenklärung. Wie bereits festgestellt, spielen 
gesellschaftliche Machtasymmetrien häufig eine wichtige Rolle 
in interkulturellen Konflikten. Bei der Interessenklärung wird 
der Mediator diese Aspekte berücksichtigen. Daneben wird er 

aber auch wahrnehmbare kul-
turelle Differenzen und / oder 

Handlungsorientierungen hin-
terfragen. Gleichwertigkeit in 
der Interessenklärung bedeutet 
dann, dass sich die Konflikt-
parteien über die unterschied-
lichen Konzepte und Bedeu-
tungen austauschen und einen 

gemeinsamen Weg finden. Auch 
die Frage, welche Bedeutung die Par-

teien selbst dem !ema „Kultur“ inner-
halb eines Konflikts beimessen, kann wichtig werden (Krie-
gel-Schmidt 2012: 399 ff., insbes. 408 ff.; ein Überblick über 
weitere Konzepte interkultureller Mediation ab 465). Bemerkt 
der Mediator, dass einer oder mehrere dieser Aspekte eine 
Rolle spielen, wird er diese aufgreifen. Es gibt kein Besser oder 
Schlechter, sondern nur ein „Anders, aber gleichwertig“.

Der Ansatz „anders, aber gleichwertig“ findet sich regelmäßig 
bei der Lösungsfindung wieder. Um den Konfliktparteien diese 
zu erleichtern, bietet es sich unter anderem an, auf den Gedan-
ken des Konzepts des Dritten Raumes zurückzugreifen. Der 
Dritte Raum ist ein Ort, „den Menschen intuitiv oder explizit, 
auf jeden Fall temporär, zeitweilig zwischen sich und ihrem 
Kommunikationsgegenüber einrichten, um dort probehalber 
zu kommunizieren. Sie verlassen zeitweilig ihre angestammte 
Kultur A (ihren Raum) bzw. ihre Kultur B, um probehalber 
im Dritten Raum (C) ohne großes Risiko des Scheiterns mit-
einander zu kommunizieren“ (Dirscherl 2008). 

Die Konfliktbeteiligten können einander begegnen und neue 
Kommunikations- und Handlungsweisen ausprobieren. Ziel 
ist es, die unterschiedlichen, aber gleichwertigen Ausgangs-
punkte der Konfliktparteien in einem neuen Sowohl-als-auch-
Konzept zu verbinden, wobei dessen Inhalt selbstverständlich 
von den Konfliktparteien ausgehandelt wird. Das Ergebnis 
entspricht dann auch im besten Sinne dem Begriff „Kultur“ als 
einem gestaltenden Handeln, der zugleich die Elemente Struk-
tur und Prozess beinhaltet (Bolton 2015: 38).

Die interkulturelle Mediation bietet den idealen Rahmen, 
auch in schwierigen, interkulturellen Kontexten Lösungen zu 
finden, die von allen beteiligten Konfliktparteien mitgetragen 
werden können. Diese haben dabei die Chance, gesichtswah-
rend in eine neue Kommunikation einzutreten und gemein-
sam Lösungen zu erarbeiten. Dieses Potenzial sollte genutzt 
werden. Häufig fehlt es jedoch an finanziellen Mitteln, um 
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entsprechende Mediationen durchzuführen. Das ist bedau-
erlich, da Konflikte damit oft ungeklärt bleiben und weiter 
eskalieren, bis der Weg zum Gericht oder gar Strafrichter 
unausweichlich wird. Die Ideen zur Entwicklung und Durch-
führung von passenden Projekten sind in vielfältiger Zahl 
vorhanden und werden auch von den Autorinnen teilweise 
mitentwickelt. Die Chance zur Integration nicht nur durch 
Bildung und Arbeit, sondern auch durch geeignete Maßnah-
men zur einvernehmlichen Konfliktklärung in interkulturel-
len Kontexten sollte nicht verpasst werden.
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